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• Der Grundsatz der Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung, 

einschließlich der Zugänglichkeit für Menschen mit Behinderungen

• Der Grundsatz der Gleichstellung der Geschlechter 

• Der Grundsatz der nachhaltigen Entwicklung, einschließlich des 

Grundsatzes "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen") (engl. 

Do no significant harm - DNSH)

Bereichsübergreifende Grundsätze



Die Einhaltung der Bereichsübergreifende: Grundsätze:

- wird bewertet,

- wirkt sich auf die Anzahl der erreichten Punkte

und damit auf die Auswahl des Projektes zur Förderung

aus.

Gewährleistung der Bereichsübergreifende Grundsätze

unterliegt der Kontrolle.

Bereichsübergreifende Grundsätze



Dieser Grundsatz setzt voraus, dass es für alle Menschen 

möglich ist, gerecht und uneingeschränkt an allen 

Lebensbereichen gleichberechtigt teilzunehmen.

Die Zugänglichkeit der Projektmaßnahmen für alle 

Interessierten muss gewährleistet werden.

Grundsatz der Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung, einschließlich der 
Zugänglichkeit für Menschen mit Behinderungen



Grundsatz der Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung, einschließlich der 
Zugänglichkeit für Menschen mit Behinderungen

Wichtig!

Bei der Planung der Maßnahmen ist die Art der 

Unterstützung an die individuellen Bedürfnisse und 

Möglichkeiten anpassen

(z. B. bei Bedarf den Gebärdensprachedolmetscher

einsetzen, die Veranstaltungen in barrierefreien

Gebäuden organisieren).



Grundsatz der Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung, einschließlich der 
Zugänglichkeit für Menschen mit Behinderungen



Grundsatz der Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung, einschließlich der 
Zugänglichkeit für Menschen mit Behinderungen

Wenn die Gewährleistung der Zugänglichkeit zusätzliche

Aufwendungen erfordert, es ist wichtig entsprechende

Mittel im Projektbudget einplanen.

Sollte die Finanzierung spezifischer, im Projektantrag im

Vorfeld nicht vorgesehener Dienstleistungen erforderlich

werden, 

--> Instrument der angemessenen Vorkehrungen (IAV).



Der Grundsatz der Gleichstellung der Geschlechter

• Beruht auf der Sicherstellung der Situation in der 

Frauen und Männern: 

• der gleiche gesellschaftliche Wert, 

• die gleichen Rechte und die gleichen Pflichten

zugeschrieben werden

• und in der sie den gleichen Zugang zu Ressourcen

(finanzielle Mittel, Entwicklungschancen) haben.



Der Grundsatz der Gleichstellung der Geschlechter

In der Etappe der Projektvorbereitung hat der 

Antragsteller: 

• Maßnahmen einzuplanen, die auf die diagnostizierten

Gleichstellungshindernisse reagieren

oder

• präventive Maßnahmen aufzuzeigen, wenn keine

Hindernisse diagnostiziert wurden. 



Der Grundsatz der Gleichstellung der Geschlechter

Eine Maßnahme zur Förderung der Gleichstellung 

der Geschlechter ist die Erstellung von Informations-

und Werbebotschaften auf der Grundlage

stereotypfreier Botschaften.



Der Grundsatz der nachhaltigen Entwicklung

Nachhaltige Entwicklung bedeutet, Bedürfnisse

der Gegenwart so zu befriedigen, dass die 

Möglichkeiten künftiger Generationen nicht 

eingeschränkt werden.



Grundsatz der „Vermeidung erheblicher
Beeinträchtigungen” (engl. Do no significant 
harm – DNSH) 

Neu in der Förderperiode 2021-2027 ist der 

Grundsatz der „Vermeidung erheblicher

Beeinträchtigungen” (engl. Do no significant 

harm – DNSH) der Umweltziele, der ein

Element des bereichsübergreifenden

Grundsatzes der nachhaltigen Entwicklung

darstellt.



Grundsatz der nachhaltigen Entwicklung
Beispiele für Maßnahmen:

• Minimierung der Menge an gedrucktem

Material 

• Bevorzugung der Verpflegung mit lokalen, 

saisonalen, Produkten

• womöglich Nutzung nachhaltiger

Verkehrsmittel (z. B. Zug statt Auto)



BEREICHSÜBERGREIFENDE GRUNDSÄTZE IM PROJEKTANTRAG



BEREICHSÜBERGREIFENDE GRUNDSÄTZE IM PROJEKTANTRAG-ÜBUNGEN

Arbeitspaket 1

Ausbau der Fahrradinfrastruktur Vorbereitung von graphischen Projekten und 

Texten der Informations-Bidungstafeln auf dem 

Fahrradweg von X nach Z graphisches Projekt

Infrastrukturarbeiten (Modernisierung des 

Radwegs auf der Strecke von X bis Y und deren 

Verlängerung von Y bis K), Montage von 

Fahradträgern, Mülleimern, Erholungsschuppen 

und Sitzbänken, Montage von 4 Informations-

Bildungstafeln

Modernisierter und verlängerter 

Radwegabschnitt von X bis K 

Infrastrukturarbeiten (Modernisierung des 

Radweges von K bis Z), Montage von 

Fahrradträgern, Mülleimern, Erholungsschuppen 

und Sitzbänken, Montage von 4 Informations-

Bildungstafeln Modernisierter Radwegabschnitt von K bis Z

Arbeitspaket 2

Popularisierung des Fahrradtourismus in 

der sächsisch-polnischen Grenzregion 

Erarbeitung von Informations- und 

Werbematerial betreffs Fahradtourismus in der 

Grenzregion (Landkreise C,D,E - Landkarten mit 

der Beschreibung von Sehenswürdigkeiten)

2 verschiedene Landkarten mit der Beschreibung 

von Sehenswürdigkeiten

Grenzenloses Radfahrenfestival 1 2 organisierte und durchgeführte Festivals

Grenzenloses Radfahrenfestival 2

* Wichtig! Für Veranstaltungen, die mit dem Programmindikator RCO115 Gemeinsam veranstaltete grenzübergreifende öffentliche Veranstaltungen erfasst sind, sind zwingend Teilnehmer*innen aus beiden Staaten (Deutschland und Polen) erforderlich (vgl. Definition in der Indikatorenliste)

I.1. Liste der Projektoutputs und -indikatoren (obligatorische Anlage zum Projektantrag)
Bereichsübergreifende Grundsätze bei einzelnen Maßnahmen und Outputs

Arbeitspaket 1

Ausbau der Fahrradinfrastruktur
geplante Maßnahmen Outputs (falls zutreffend) Nachhaltige Entwicklung

Chancegleichheit und Nichtdiskriminierung 

(darunter Barrierefreiheit)
Gleichstellung der Geschlecher (falls zutreffend)



Gemeinsames Sekretariat PL-SN 

KONTAKT:

Ul. Św. Mikołaja 81

50-126 Wrocław

Tel. +48 71 75 80 980

kontakt@plsn.eu

http://www.plsn.eu

Zdjęcia w prezentacji ze strony:/ Bilder in der Präsentation von der Seite:
https://pixabay.com/pl/
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